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§ 70 WStV § 70
 WStV - Wiener Stadtverfassung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.12.2022

Das Dienstverhältnis der Angestellten sowie die aus ihm entstehenden Rechte und P ichten werden in der

Dienstordnung und den sonstigen grundsätzlichen Bestimmungen über das Dienstverhältnis geregelt.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999
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